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Im Koalitionsvertrag der Ampel (SPD, FDP und Grüne) werden allerhand
Verbesserungen zu Schwangerschaftsabbrüchen versprochen,  die  auf  den
ersten  Blick  gar  nicht  mal  so  schlecht  klingen.  So  wirbt  sie  mit  der
Streichung des Paragrafen 219a StGB, welcher das öffentliche Bereitstellen
von  Infos  zu  diesen  durch  Ärzt_Innen  bisher  kriminalisiert  hatte
(Werbeverbot) , einem Ausbau der Beratungsstellen sowie der Integration
von Schwangerschaftsabbrüchen in die medizinische Aus- und Weiterbildung.
Was  davon in  der  Realität  umgesetzt  wird,  bleibt  abzuwarten.  Feststeht
jedoch, dass all dies noch lange nicht ausreichend ist.

Aktuell  ist  die  Lage  für  Frauen,  die  einen  Schwangerschaftsabbruch
vornehmen  möchten,  im  als  Paradebeispiel  für  legale  Abtreibungen
geltenden Deutschland prekär. Durch den Paragrafen 218 ist ein Abbruch
illegal und bleibt nur dann straffrei,  wenn 1.) die Schwangere den Abort
verlangt und dem/r Arzt/Ärztin durch eine Bescheinigung nach § 219 Abs. 2
Satz 2 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff
hat  beraten  lassen,  2).  der  Schwangerschaftsabbruch  von  einem/r
MedizinerIn vorgenommen wird (der/die nicht die Beratung durchführt) und
3.)  seit  der  Empfängnis  nicht  mehr  als  zwölf  Wochen  vergangen  sind.
Beratungsstellen bilden hierbei eine große Hürde: In vielen Fällen sind sie
nicht  flächendeckend  ausgebaut  und  bieten  vor  allem  keine  objektive
Aufklärung.  Zudem sind  kirchliche  Träger  nicht  dazu  verpflichtet,  einen
Beratungsschein auch tatsächlich auszuhändigen. Erschwerend kommt der
aktuell  noch  geltende  Paragraf  219a  hinzu,  welcher  das  „Werben“  für
Schwangerschaftsabbrüche  untersagt  und  es  Betroffenen  somit  extrem
schwer  macht,  Kliniken  für  Abbrüche  zu  finden.
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Doch  woher  kommen  diese  Paragrafen
eigentlich und wie kann es sein, dass erst die
aktuelle  Koalition  diese,  wenn  auch  nur  in
Teilen, reformiert?
Paragraf 218 wurde im Jahre 1871 in das Strafgesetzbuch aufgenommen und
war  Ergebnis  von  bereits  seit  Beginn  des  19.  Jahrhunderts  geführten
Diskussionen. Neben der Frage nach Rechten des (ungeborenen) Kindes bzw.
der  Frau  spielten  immer  auch  bevölkerungspolitische  Interessen  eine
entscheidende  Rolle.  Das  ungeborene  Kind  wurde  als  Vorstufe  eines
Menschen gewertet  und dem Staat  eine  Berechtigung zu  dessen Schutz
er te i l t .  Paragra f  219a  wurde  im  März  1933  aufgrund  des
Ermächtigungsgesetzes  ohne  parlamentarische  Beratung  eingeführt  als
Resultat  einer  langen  rechtspolitischen  Debatte  seit  dem  deutschen
Kaiserreich. Er sollte angeblich Frauen vor einer Kommerzialisierung ihrer
Not l age  schü tzen  und  dem  Ents tehen  e ines  Mark tes  fü r
Schwangerschaftsabbrüche  entgegentreten.  Tatsächlich  haben  aber  beide
Paragrafen zum Ziel, das Selbstbestimmungsrecht von weiblichen Körpern
stark  einzuschränken.  Dies  nutzt  in  erster  Linie  der  herrschenden  und
besitzenden Klasse, denn die bürgerliche Familie, also Mutter-Vater-Kind mit
Fokus  auf  Monogamie  und  geschlechtlicher  Arbeitsteilung,  dient  der
sicheren Vererbung von Eigentum. Aber auch auf die Arbeiter_Innenklasse
wirkt sich dies aus. Zwar hat das Proletariat in der Regel nicht sonderlich
viel zu vererben, dennoch haben Kapitalist_Innen ein großes Interesse daran,
dass es weiterhin Arbeitskräfte gibt, die sie ausbeuten können.

Aber wir können nicht davon sprechen, dass die bürgerlichen Staaten eine
demographische  Strategie  der  Bevölkerungszunahme  um  jeden  Preis
verfolgen. So hat z. B. die UNO im Interesse der imperialistischen Staaten
eine  Geburtenkontrollkampagne  in  Ländern  der  sog.  3.  Welt  verfolgt
(S ter i l i sa t ion  von  Frauen) ,  a l so  ganz  das  Gegente i l .  D ie
Bevölkerungszunahme in Europa zur Zeit des frühen Industriekapitalismus
ist mehr auf die Aufhebung der Bindung der Eheschließung an eine eigene
Wirtschaft  in  Dorf  und  Stadt  zurückzuführen  als  auf  ein  geltendes



Abtreibungsverbot.  Sie schuf erst das Eherecht auch für Besitzlose, v.  a.
Proletarier_Innen. Außerdem sorgt die Kapitalakkumulation durch Ersatz von
Arbeitskräften durch Maschinen für eine Reservearmee von Arbeitslosen und
ruiniert den Kleinbesitz. Auch damit schafft sie ein zusätzliches Lohnangebot.
Die Arbeitsmigration ist eine Folge davon. Schließlich geht es dem Kapital
auch  um  die  Mobilisierung  zusätzlicher  Lohnarbeit  durch  weibliche
Arbeitskräfte, insbes. hoch qualifizierter. Das steht im Widerspruch zur Rolle
der  proletarischen  Frau  „nur“  als  Hausfrau  mit  zahlreicher
Nachkommenschaft  am Rockzipfel.  Das  Koalitionspapier  bewegt  sich  mit
seinen Reförmchen innerhalb dieses Widerspruchs. Zu guter Letzt führte die
von der Arbeiter_Innenbewegung erkämpfte gesetzliche Rentenversicherung
dazu, dass auch innerhalb der proletarischen Familie das Interesse an vielen
Nachkommen  zwecks  Altersversorgung  der  „Nachproduktiven“
nebensächlich  geworden  ist.

Also bestehen Verbote wie das der Abtreibung vor allem deshalb, um die auf
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung basierende Unterdrückung der Frau
in  der  Familie  durch  eine  repressive  Sexualmoral,  Geschlechternormen,
Einschränkungen  der  Kontrolle  über  den  eigenen  Körper,  Fixierung  der
weiblichen Sexualität auf das Gebären von Kindern usw. aufrechtzuerhalten.
Reproduktionsarbeit  ist  fürs  Kapital  v.  a.  Privatsache  und  soll  es  auch
bleiben. Kurz gesagt, um die repressive, frauenfeindliche Struktur auch in
der  Arbeiter_Innenklasse  zu  reproduzieren.  Die  vorurteilsbehaftete
Unterteilung  der  Klasse  in  Geschlecht,  Nationalität,  Religion  etc.  hilft
hierbei, sie zu spalten und die verschiedenen Kämpfe damit zu schwächen.

Es gibt einen weiteren Klassenunterschied in der Abtreibungsfrage: Während
es sich Frauen der herrschenden Klasse leisten können, den Eingriff auch in
anderen Ländern durchführen zu lassen, beispielsweise nach Überschreitung
der 12-Wochen-Frist, müssen die Arbeiter_Innen diesen in der Illegalität über
sich ergehen lassen. Auch legal erfolgende Abbrüche erfordern aufgrund des
Mangels  an  Kliniken  und  Praxen  oft  einen  weiten  Anreiseweg,  welcher
sowohl logistischen Aufwand bedeutet als auch eine finanzielle Belastung
darstellt.  Daher  galt  der  Paragraf  218  schon  kurze  Zeit  nach  seiner
Einführung als „Klassenparagraf“, da vor allem Proletarierinnen vom Verbot



der  Abtreibung  betroffen  waren.  Besonders  hart  trifft  die  repressive
Abtreibungsgesetzgebung auch Jugendliche, da diese nicht nur ökonomisch
und sozial abhängig, sondern auch noch rechtlich benachteiligt sind.

Warum diese Problematik erst mit der neuen Ampelkoalition angegangen
wird, lässt sich am ehesten mit der WählerInnenschaft der beiden Parteien
FDP  und  Grüne  beantworten.  Beide  haben  einen  starken  Zuspruch  im
akademischen  Milieu.  Diese  Frauen  gilt  es,  weiterhin  stärker  in  den
Produktionsprozess einzubinden und ein Rollback zurück in die 1950er Jahre
zu verhindern. Dies könnte schließlich wichtige WählerInnenstimmen kosten.

Und wie wirkt sich die aktuelle Situation für
Schwangerschaftsabbrüche  in  Deutschland
aus?
Im Jahre 2020 fanden in Deutschland 99. 948 statt, 96,2 % davon mit der
Beratungsregelung, d. h. nicht durch medizinische (gefährdete Gesundheit
der austragenden Person) oder kriminologische Indikation (Schwangerschaft
beruht  medizinisch feststellbar  auf  einem Sexualdelikt).  Es  ist  nicht  klar
herauszufinden,  wie  viele  Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen  es
aktuell in Deutschland gibt, allerdings ist von ca. 1.600 auszugehen. Dabei
beschäftigen sich diese nicht ausschließlich mit der Konfliktberatung. Sie
bildet nur einen Teilbereich von Verbänden wie Pro Familia. Ebenso ist ein
beachtlicher Anteil konfessionsgebunden. Ähnlich verhält es sich mit Kliniken
und Ärzt_Innen, welche Abtreibungen durchführen. In der offiziellen Liste
der Bundesärztekammer sind aktuell 360 Praxen und Kliniken zu finden. Die
Aufnahme in diese Liste ist freiwillig und man kann davon ausgehen, dass
viele dies bewusst nicht tun, da noch immer eine ernstzunehmende Gefahr
von  Abtreibungsgegner_Innen  ausgeht.  Im  Medizinstudium  wird  das
Verfahren eines Schwangerschaftsabbruchs kaum bis gar nicht behandelt.
Studierende müssen sich nötiges Wissen durch zusätzliche Seminare und
Workshops selbst erarbeiten.

Schauen  wir  uns  die  Zahlen  nun  an,  so  fällt  sehr  schnell  ein  massiver
Notstand auf. Zu wenige Beratungsstellen und Abbruchsmöglichkeiten sowie



mangelnde  Informationen  erschweren  Betroffenen  die  ohnehin
nervenzerrende Prozedur noch weiter. Hinzu kommt, dass bislang die Kosten
von  selbstbestimmten  Abbrüchen  nur  in  selten  Fällen  teils  oder  ganz
übernommen werden.

Zwar verspricht die Ampel wichtige Verbesserungen wie zum Beispiel einen
flächendeckenden Ausbau von Beratungsstellen und Kliniken, dass Abbrüche
Teil  von  ärztlicher  Fort-  und  Weiterbildung  werden  sollen  und  diese
kostenfrei möglich sein müssen, sie verrät jedoch nicht, wann und in welcher
Form  das  passiert.  Dies  soll  sich  wohl  in  einer  „Kommission  zur
reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ entscheiden,
welche bislang allerdings keine konkreteren Formalien hat. Der Paragraf 219
a  soll  zwar  abgeschafft  werden,  von  Paragraf  218  jedoch,  welcher
Abtreibungen  eigentlich  kriminalisiert,  ist  keine  Rede.

Der  Kampf  für  das  Selbstbest immungsrecht  und  gegen  das
Abtreibungsverbot ist also noch lange nicht gewonnen. Gerade jetzt ist es
umso  wichtiger,  dass  wir  als  Arbeiter_Innen  und  Schüler_Innen  selbst
Strukturen  schaffen,  die  über  die  Zusammenhänge  zwischen
Abtreibungsverboten und dem kapitalistischen System aufklären und dafür
kämpfen, dass auch für Arbeiter_Innen und ärmere Menschen Verhütung und
Schwangerschaftsabbruch  auf  Verlangen  kostenlos  und  ohne
Zwangsberatung zugänglich sind. Dafür ist es wichtig, durch den Aufbau von
basisoppositionellen Strukturen innerhalb der Gewerkschaften Druck auf die
Gewerkschaftsbürokratie aufzubauen. Wir müssen uns auch innerhalb der
Schule oder Uni  organisieren und gemeinsam auf  die  Straße gehen,  um
g e g e n  d e n  K a p i t a l i s m u s  u n d  d i e  d a r a u f  f u ß e n d e n
Unterdrückungsmechanismen  zu  protestieren.

Daher fordern wir:

Hände weg von unseren Körpern! Raus mit der Kirche und anderen
Religionen  aus  Gesundheitssystem  und  Gesetzgebung!  Für
Abschaffung aller Abtreibungsparagrafen sowie der Beratungspflicht
ohne Altersbegrenzung!
Für  den  f lächendeckenden  Ausbau  an  Beratungs-  und



Behandlungsstellen!  Vollständige  Übernahme der  Kosten  für  eine
Abtreibung,  egal  in  welchem  Monat,  und  aller  Kosten  für
Verhütungsmittel  durch  den  Staat!
Für die Abschaffung von Fristen, bis zu denen abgetrieben werden
darf! Für die ärztliche Entscheidungsfreiheit, lebensfähige Kinder zu
entbinden!


